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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die 

Debatte ist geschlossen.  

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.  

Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt 

vornehme. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 14, die dem 

Ausschussbericht 2440 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend 

„Wirksame HIV-Prävention durch niederschwelligen und kostenfreien Zugang 

zur HIV-PrEP“.  

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür eintreten, um ein Zeichen der 

Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen. (359/E) 

Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 15: Entwurf betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitsreformmaßnahmen-Finanzie-

rungsgesetz geändert wird, in 2441 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kollegin-

nen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht.  

Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betrof-

fenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile 

des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.  

Die Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kolle-

gen haben einen Abänderungsantrag betreffend Änderung der Ziffern 1 und 5 

eingebracht.  

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist 

mehrheitlich angenommen.  

Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abge-

stimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fas-

sung des Ausschussberichtes.  
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Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheit-

lich angenommen. 

Wir kommen zur dritten Lesung.  

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 

dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das 

ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung 

angenommen. 

 


